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Die Universität Luxemburg wurde im Wintersemester 
2003/04 als Volluniversität, verteilt auf drei 
Standorten, gegründet. Seit dem Umzug im Jahr 2015 
handelt es sich dabei um den Campus Limpertsberg,  
in dem auch die Zentralverwaltung untergebracht ist, 
den Campus Kirchberg und den Campus Belval.

Die Fakultäten der Universität sind die Fakultät  
für Naturwissenschaften, Technologie und 
Kommunikation, die Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- 
und Finanzwissenschaften sowie die Fakultät für 
Sprachwissenschaften und Literatur, Geistes- und 
Erziehungswissenschaften. Informationen über das 
Studienangebot der Universität Luxemburg und die 
Zugangsvoraussetzungen für einzelne Studienfächer 
erhält man auf der Internetseite der Universität  
www.uni.lu.

CEDIES und SEVE

Das luxemburgische  Zentrum für Dokumentation 
und Information über universitäre Studien CEDIES 
(Centre de documentation et d’information sur les 
études universitaires) informiert allgemein über das 
Thema Studium in Luxemburg und im Ausland. 
Es handelt sich um eine Dienststelle der Abteilung 
„Höhere Bildung des Ministeriums für Höhere Bildung 
und Forschung“ (Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche). Studierende, die ihren 
Wohnsitz in Luxemburg haben, können bei diesem 
Zentrum ein Beratungsgespräch zum Thema Studium 
im In- und Ausland anzufragen. 

Die Studierendendienststelle SEVE (Service 
des Études et de la Vie Étudiante) steht für alle 
Fragen zum Thema Studium an der Universität 
Luxemburg zur Verfügung. Sie vermietet außerdem 
Studentenwohnungen. 

Kontakte und Sonderleistungen für Studenten  
mit einer Behinderung

Die SEVE informiert über Unterstützungsangebote 
für Studierende mit Behinderungen. Sie vermietet 
ebenfalls barrierefreien Wohnraum an Studierende 
mit körperlichen Behinderungen.

Studierende mit Behinderungen haben desweiteren die 
Möglichkeit, sich bei spezifischen Fragen an das Büro  
für Studierende mit Behinderungen zu wenden.  
Ansprechpartner ist Prof. Arthur Limbach-Reich,  
dessen Büro sich auf dem Campus Belval befindet.

Leider sind bisher die Räumlichkeiten der Universität 
nur teilweise zugänglich und es werden keine 
Assistenzleistungen oder technischen Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt. 

Spezialisierter Transport, Befreiung von der 
Mobilitätspflicht und Verlängerung der Studienzeit

Für Personen, die aufgrund der Art und Schwere ihrer 
Behinderung den öffentlichen Personentransport 
nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen 
nutzen können, besteht die Möglichkeit, den 
spezialisierten Transport CAPABS (barrierefreier 
Zusatztransport für Personen mit spezifischen 
Bedürfnissen) zu nutzen, der vom Ministerium für 
nachhaltige Entwicklung (MDDI) organisiert wird. Er 
richtet sich an Menschen, die in Luxemburg wohnen. 
(cf. Guide du Handicap 5)

Die Universität Luxemburg hat sich dem im Bologna-
Abkommen (1999) festgeschriebenen Prinzip 
der internationalen Mobilität der Studierenden 
angeschlossen. Das Gesetz vom 12. August 2003 über 
die Gründung der Universität von Luxemburg setzt 
dieses Prinzip um, indem es festlegt, dass der Grad 
des Bachelor nur erteilt werden kann, wenn der 
an der Universität eingeschriebene Studierende 
ein obligatorisches Auslandssemester an einer 
Universität oder einer anderen Hochschul-
einrichtung im Ausland absolviert hat. Allerdings 
kann der Dekan unter bestimmten Bedingungen 
nach Stellungnahme des Studiendirektors eine 
Befreiung von der Mobilitätspflicht gewähren. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Mobilität 
des Studierenden aufgrund einer Krankheit, die eine 
spezielle Behandlung erfordert, oder aufgrund einer 
Behinderung deutlich eingeschränkt ist. 

In der großherzoglichen Verordnung vom 22. Mai 
2006 bezüglich des Erwerbs des Titels des Bachelor 
und des Masters sind maximale Studienzeiten und 
die so genannten ECTS Credits definiert, die in 
bestimmten Fristen erreicht werden müssen.  
Im international gültigen ECTS-System wird nämlich 
vorausgesetzt, dass das Arbeitspensum von 
Vollzeitstudierenden während eines akademischen 
Jahres 60 ECTS-Credits ergibt (30 Credits pro 
Semester). Ein Credit entspricht 25 - 30 Arbeitsstunden 
(einschließlich Vorlesungen, Seminare, Selbststudium, 
Prüfungsvorbereitung und -teilnahme). Personen 
mit spezifischen Bedürfnissen, welche ein 
Vollzeitstudium nicht ermöglichen, können eine 
Verlängerungen der Fristen beantragen. Dies ist 
möglich nach Stellungnahme des Studiendirektors 
beim Dekan und gemäß Artikel 8 der großherzoglichen 
Verordnung.
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? An wen kann ich mich wenden? 

 Dokumente und Formulare 

Büro für Behindertenfragen 
Prof. Arthur Limbach-Reich 
Universität Luxemburg - Campus Belval
Maison des Sciences Humaines
11, Porte des Sciences
L-4366 Esch-sur-Alzette
MSH, E03 35-140 
   (+352) 46 66 44 92 25
Fax (+352) 46 66 44 3 92 25 
arthur.limbach@uni.lu

Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures (MDDI) - Transport 
Complémentaire d‘Accessibilité pour Personnes 
à besoins spécifiques (CAPABS)  
   (+352) 247 - 84 922 (Pagard Sarah)
   (+352) 247 - 84 959 (Zimmer Adrienne)
   (+352) 247 - 84 439 (Franzen Michèle)

Universität Luxemburg 
Campus Limpertsberg (Zentralverwaltung) 
162 A, avenue de la Faïencerie 
L-1511 Luxembourg 
   (+352) 46 66 44 60 00
http://wwwfr.uni.lu/contact/campus_de_limpertsberg

SEVE (Service des Etudes et de la Vie Etudiante) - 
Universität Luxemburg
Campus Belval
Maison du  Savoir - 5. Stock
2, avenue de l‘Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
   (+352) 46 66 44 - 6060

    Keine entsprechenden Dokumente oder Formulare bekannt. 

Juristische Referenzen §
 § Loi du 12 août 2003 1) portant création de l‘Université du Luxembourg 2) modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds  

 national de la recherche dans le secteur public 3) abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur 4)  
 modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales 5) modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur  
 le contrat de travail 6) modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut  
 Supérieur d’Études et de Recherches Pédagogiques et c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et primaire 7) modifiant  
 la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

 § Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de bachelor et du grade de master de l’Université du Luxembourg


